
DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7004/l-Pr 1/87 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 2l5/J-NR/1987 

255 lAB 

~987 -05- :2 2 
zu :/,15 IJ 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Pischl und Kollegen (2l5/J), betreffend Betrieb der Zie­

gelei des landesgerichtlichen Gefangenenhauses Innsbruck 

"Ziegelstadl", beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Dem Bundesministerium flir Justiz ist bekannt, daß bei der 

Ziegelerzeugung im Bereich des landesgerichtlichen Gefan­

genenhauses Innsbruck - je nach dem Umfang des Brennbe­

triebes - Schwefeldioxyd und Fluor als Emissionen entste­

hen. Während die Fluor-Emissionen die zulässigen Grenzwer­

te deutlich überschreiten, konnten durch Maßnahmen der 

Justizverwaltung, insbesondere durch Verwendung schwefel­

armer Brennstoffe, die Schwefeldioxydwerte derart gesenkt 

werden, daß sie nicht mehr als liberhHht anzusehen sind. 

Dies wurde in einem forstrechtlichen Verfahren 1985 

rechtskräftig festgestellt; dem entspricht auch der "Be­

richt über die Emissionsmessungen" vom 13.11.1985 des In­

stitutes flir Umweltschutz und Energiefragen in Jenbach. 

Zu 2: 

Der Magistrat der Stadt Innsbruck hat mit Bescheid vom 

11.2.1987 gemäß § 51 Abs. 2 Forstgesetz die im folgenden 
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wörtlich wiedergegebenen Auflagen erteilt und für deren 

ErfU11ung eine AusfUhrungsfrist bis 1.6.1988 bestimmt. 

"Im bestehenden Ziegeltunnelofen (Fabr. Lingl) ist eine 

Schadstoffabscheideanlage einzubauen, die eine Verringe­

rung des der Luft zugeführten Emissionsstoffes Fluor be-

wirkt, wobei der Einbau dieser Anlage so rechtzeitig zu 

erfolgen hat, daß die Inbetriebnahme zum 1.6.1988 möglich 

ist. Dabei sind folgende Nebenbestimmungen einzuhalten. 

I. Die Emissionen an Fluor und seinen dampf- und gasförmi­

gen Verbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff, dür-
3 

fen 5 mg/rn, gemessen als Ha1bstundenmittelwert, be-

~ogen auf das Abgas im Norm~ustand (oOe, 1013 mbar) mit 

18 % 02 und nach Abzug des Feuchtgehaltes an Wasser­

dampf, nicht überschreiten. 

2. Zur DurchfUhrung der erforderlichen Messungen ist 

gleiChzeitig im Einvernehmen mit der Behörde und einem 

befugten Sachverständigen eine Meßstelle einzurichten, 

die technisch einwandfreie und gefahrlose Emissionsmes­

Bungen lt. Ziff. 1. gewährleistet. 

3. Als befugte Sachverständige kommen nach Wahl des Be­

treibers der Anlage folgende Personen oder Einrich­

tungen in Betracht: 

a) einschlägige staatliche oder staatlich autorisierte 
Versuchanstalten, 

b) Ziviltechniker einschlägiger Fachgebiete, 

c) sonstige von der Behörde bekanntgegebene Stellen. 

4. Der Betreiber der Anlage hat frühestens nach 3-monati­

gern Betrieb und spätestens 12 Monate nach Inbetriebnah-
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me der Abgasreinigungsanlage eine Abnahmemessung auf 

die Einhaltung der zulässigen Grenzwerte lt. ziff. 1 

durch einen befugten Sachverständigen durchführen zu 

lassen. Die Messung ist bei einer regelmäßigen Be­

triebsbedingung, die ein Maximum der Emissionen erwar­

ten läßt, durchzuführen. Uber das Ergebnis ist ein Meß­

bericht zu erstellen, der der BehHrde spätestens 3 Mo­

nate nach durchgeführter Messung vorzulegen ist. Falls 

Rohgasmessungen durchgeführt werden bzw. solche für die 

Auslegung der Anlage erforderlich sind, ist das Meßer­

gebnis der BehHrde zugänglich zu machen. 

5. Spätestens 12 Monate nach der Abnahmemessung ist eine 

Meßeinrichtung in Betrieb zu nehmen, die den Fluorwas­

serstoffgehalt des gereinigten Abgases sowie die Be­

zugsgrHßen 02 und Abgastemperatur dauerregistrierend 

mißt. Die Meßstreifen sind 5 Jahre aufzubewahren und 

der BehHrde auf Verlangen vorzulegen. Wenn gewährlei­

stet werden kann, daß der 02-Gehalt des Abgases 18 % 

nicht überschreitet, kann auf die 02-Mes~ung verzich­

tet werden. Zur Beurteilung wird dann ein 02-Gehalt 

von 18 % angenommen. 

6. Die dauerregistrierenden Meßgeräte sind nach Angabe des 

Geräteherstellers zu warten und zu kalibrieren, sodaß 

eine ordnungsgemäße Funktion und eine Verfügbarkeit von 

mindestens 90 % (Bezugszeitraum 1 Monat) gewährleistet 

wird. Sie sind jedoch mindestens einmal jährlich durch 

einen befugten Sachverständigen kalibrieren zu lassen, 

wobei die gesamte Abgasreinigungsanlage auf einwand­

freie Funktion und die Meßstreifen des abgelaufenen 

Jahres auf die Einhaltung der Grenzwerte~zu überprüfen 

sind. 
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7. Die dauerregistrierenden Meßgeräte müssen eine TUV-Prü­

fung bzw. Gleichwertiges aufweisen. Andernfalls ist 

alle 3 Jahre eine Wiederholungsmessung gemäß der Ab­

nahmemessung in Punkt 4. durchzuführen. 

8. Die Anlage ist innerhalb von 60 Stunden auf eine maxi­

male Brennzonentemperatur von 600 oe abzusenken, wenn 

a) innerhalb von 24 Stunden der zulässige Halbstunden~ 
3 

mittelwert von 5 mg/rn Hfters als dreimal über-

schritten wird oder 

b) ein Halbstundenmittelwert das Zweifache des zulässi-
3 

. gen Grenzwertes von 5 mg/rn überschreitet. 

In einem solchen Fall ist die BehHrde unmittelbar davon 

in Kenntnis zu setzen. Die Anlage darf erst nach Behe­

bung des Schadens wieder voll in Betrieb genommen wer­

den. Bei Uberschreitung des zweifachen Wertes hat e~n 

automatisches Warnsignal zu erfolgen. 

9. Durch die Abgasreinigungsanlage dürfen keine zusätzli­

chen oder anderweitigen nennenswerten Emissionen verur­

sacht werden, wobei die Staubemission 50 mg/m
3

, bezo­

gen auf 18 % 0 , und Normbedingungen, nicht über-
2 

schreiten dürfen." 

Zu 3': 

Die Justizverwaltung hat die erteilten Auflagen im wesent­

lichen akzeptiert. Lediglich die Punkte 5 bis 7 (Einrich­

tung einer dauerregistrierenden Meßstelle) wurden im Wege 

der Berufung an den Landeshauptmann von Tirol als Forstbe­

hHrde 11. Instanz bekämpft und eine Erstreckung der Aus­

führungsfrist um 9 Monate, d.i. bis zum 1.4.1989, begehrt. 
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Der abschlägige Bescheid der Forstbehörde 11. Instanz wur­

de mittels Berufung an das Bundesministerium fUr Land- und 

Forstwirtschaft bekämpf~, wobei gleichfalls die Vorschrei­

bung der dauerregistrierenden Meßstelle und die Ausfüh­

rungsfrist Berufungsinhalt darstellten. Diese Berufung ist 

noch nicht erledigt. 

Zu 4: 

Gegen die Auflage, eine dauerregistrierende Meßstelle ein­

zurichten, wurde eingewandt, daß eine solche kosteninten­

sive Maßnahme nicht zur Verringerung der Emissionen, son­

dern lediglich zur leichteren Kontrolle diene und sie in 

Hinblick auf die geringe Kapazität des Ziegelwerkes auch 

nach Auffassung des von beiden Seiten im Vorverfahren kon­

sultierten Institutes für Umweltschutz und Energiefragen 

in Jenbach (Dipl.lng. W. Felbermayer) entbehrlich sei. 

Dies ergebe sich auch daraus, daß eine solche Meßeinrich­

tung ~isher noch keiner der übrigen, wesentlich kapazi­

tätsstärkeren Tiroler Ziegelwerke vorgeschrieben worden 

sei. 

Zur Erstreckung der Frist für die Erfüllung der übrigen 

Auflagen wurde angeführt, daß es sich bei den vorgeschrie­

benen Maßnahmen um solche Größenordnungen handle, daß sie 

nicht in einem Jahr verkraftet werden könnten; es se1 auch 

zu bedenken, daß die gegenständliche Ziegelei, und zwar 

z.T. in größerem Umfang, seit 1875 in Betrieb sei und ihre 

Emissionen durch die Maßnahmen der Justizverwaltung heute 

mit Sicherheit geringer seien als in früheren Jahren. 

Zu 5: 

Ich habe den Betriebsleiter des Ziegelwerkes beauftragt, 

die Ausschreibung für den Einbau einer Trockensorptionsan­

lage vorzubereiten. Den endgültigen forstrechtlichen Be­

scheid werde ich zu beachten und einzuhalten anordnen, das 
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heißt, daß entweder die vorgeschriebenen Auflagen erfU11t 

werden oder der Betrieb des Ziegelwerkes unterbrochen wird. 

Zu 6: 

Die AusfUhrungsfrist wird sowohl vom endgültigen forst­

rechtlichen Bescheid abhängen als auch davon, inwieweit es 

gelingt, die erforderlichen Budgetmittel für diese Inve­

stitionen verfügbar zu machen. Bisher wurden nur unver­

bindliche Richtangebote eingeholt, sodaß nur Größenord­

nungen genannt werden können. Die Kosten für die Trocken­

sorptionsanlage einschließlich der Montage und der für die 

Justiz nicht abzugsfähigen Umsatzsteuer werden vermutlich 

zwischen 2 und 3 Millionen Schilling liegen. Die Kosten 

für die dauerregistrierende Meßstelle, sollte sie vorge­

schrieben werden, hat Dipl.lng. Felbermayer mit rund 

600.000,-- S beziffert. Zum Vergleich darf ich hiezu an-

f Uhr e n , daß der ge sam te n S t r a f voll z'u g s ver wal tun g Ö s te r­

reichs im Budget jahr 1987 insgesamt 26,359 Millionen 

Schilling fUr sämtliche Ersatz- und Neuanschaffungen zur 

Verfügung stehen. 
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